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RS Vwgh 1986/12/16 85/04/0113
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1986

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §89 Abs2;

Rechtssatz

§ 89 Abs 2 GewO 1973 ist seinem klaren Wortlaut nach tatbestandsmäßig nicht darauf abgestellt, ob der Bedarf

befriedigt wird oder nicht, sondern darauf, ob das Gewerbe im Standort ausgeübt worden ist oder nicht.
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